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Vergiftungen durch Zuchtchémpignons *

mit einem Anhang iiber die Geniefbarkeit gefrorener Pilze

Im Laufe dieses Jahres sind mir einige Fille von Gesundheitsstérungen nach dem
Genuf} von Zuchtchampignons bekannt geworden, so dal} es sicher angebracht ist,
dieses Thema etwas ausfiihrlicher zu behandeln.

Die Zuchtchampignons stammen von Agaricus hortensis Cooke und Agaricus
bisporus Lange! ab. Diese Arten sind deutlich verschieden vom Feldchampignon.
Sie zeichnen sich aus durch einen briunlichen Hut, weiflen Stiel, einen breiten,
nach unten abziehbaren Ring und durch in der Regel zweisporige Basidien. Es
handelt sich bei den Zuchtchampignons um gute Speisepilze, die keine Giftwir-
kung zeigen, im Gegensatz zu Agaricus xanthodermus, dem Karbolchampignon,
der zu einer anderen Gruppe gehort.

Der erste Vergiftungsfall ereignete sich Ende September 1951 in Cham, als eine
dreikopfige Familie zwei Stunden nach dem Genuf} von 300 g Zuchtchampignons
an Schwindel, Brechreiz und Hitzegefiihl im Kopf erkrankte. Bald stellten sich
auch Erbrechen und Durchfall ein. Wihrend der Vater und das Kind am folgen-
den Tag wieder hergestellt waren, hielten die Beschwerden der Mutter fiinf Tage
lang an, so dafj sie irztliche Behandlung benétigte. Die Untersuchung durch den
Ortsexperten ergab, daf} die Stiele der Pilze briaunlich statt weill waren, dafl Hut-
und Stielfleisch weich waren und daB die Pilze einen unangenehmen Geruch hat-
ten. Die Pilze waren nach seiner Ansicht offenbar nicht mehr genielbar, sondern
als verdorben anzusehen. Weiter konnte festgestellt werden, daf3 die Pilze mehr
als zwei Tage in dem Laden gelegen hatten, wobei sie nachts im Kiihlschrank auf-
bewahrt wurden, wihrend sie tagsiiber auf dem Ladentisch ausgestellt waren.

Der zweite Fall wurde in Nr.9/1952 dieser Zeitschrift durch Schneebeli mitge-

* Nach einem Vortrag an der Jahresversammlung der Vapko am 26.Oktober 1952 in Liestal.
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teilt, wobei drei Personen nach dem Genufl von Zuchtchamplgnons unter dhnli-
chen Erscheinungen erkrankten.

Eine Mitteilung iiber zwei weitere Idlle verdanke ich der Liebenswiirdigkeit
von Herrn Mattmiiller in Ziirich. Im ersten Fall handelte es sich um feste und
trockene, kontrollierte Zuchtchampignons mit eingerolltem Hutrande, aber be-
reits tief purpurfarbigen Lamellen. Das Gericht wurde auf Teigwaren serviert
und von drei Personen verzehrt. Die Pilze widerstanden den Tischgenossen von
Anfang an, obwohl sie geschmacklich nicht schlecht gewesen seien. Obwohl nur
wenig Pilze gegessen wurden, erkrankten die beiden Erwachsenen nach zirka einer
Stunde an Erbrechen und #ibelriechendem Aufstolen withrend 48 Stunden. Ein
zweieinhalbjdhriges Kind, das nur einen Loffel Pilzsauce genossen hatte, wurde
blaBl und apathisch und erbrach erst nach 44 Stunden.

Beim zweiten Fall handelte es sich um Zuchtchampignons, die in einem Ziircher
Restaurant mit einer Fleischspeise serviert wurden. Zwei Personen, die von die-
sem Gerichte aflen, erkrankten nach kurzer Zeit an drei Tage andauernden Ver-
dauungsstérungen und waren arbeitsunfihig. Sie gaben an, daf} ihnen die Pilze
geschmacklich von Anfang an widerstanden seien.

Herr Mattmiiller ist der Ansicht, da} die Pilze, obwohl frisch in den Laden ge-
liefert, wihrend mehrerer Tage ihren Standort zwischen Kiihlschrank und La-
dentisch wechselten, wobei es vermutlich zu einer teilweisen Zersetzung der Pilze
gekommen sei.

Wenn wir diese vier Verglftungsfalle durch Zuchtchampignons kritisch beurtei-
len wollen, miissen wir selbstverstindlich zuerst abkliren, ob die Gesundheits-
storungen wirklich durch die Pilze oder durch andere Nahrungsmittel verursacht
worden sind. DafB bei vier voneinander unabhingigen Fillen solche Vergiftungs-
erscheinungen auftraten, mahnt jedenfalls zum Aufsehen. Im ersten Falle wurde
betont, daf3 die Pilze vor der Zubereitung weich und unansehnlich waren und be-
reits einen unangenehmen Geruch hatten. Im 3. und 4. Fall wurde erklirt, da} die
Pilze, obwohl geschmacklich gut, den Leuten beim Essen widerstanden, so daf}
nur wenig davon gegessen wurde. Mit grofiter Wahrscheinlichkeit mufl darum an-
genommen werden, daBl die Zuchtchampignons fiir die Erkrankungen verantwort-
lich waren.

Die Zuchtchampignons wurden meistens iiber Nacht im Kihlschrank aufbe-
wahrt, damit sie moglichst lange frisch blieben. In den Kiihlschrinken werden die
Nahrungsmittel gewohnlich bei einer Temperatur von 0 bis 4° C aufbewahrt, was
fiir die praktischen Bediirfnisse durchaus geniigend ist. Dadurch werden die Nah-
rungsmittel, in unserem Fall die Pilze, in ihrer Struktur nicht verindert. Bei der
Tiefkiihlung unter 0° entsteht durch Gefrieren eine Schidigung des Protoplasmas
mit Zelltod, wobei die Zellwénde infolge des gefrorenen Wassers gesprengt wer-
den. Beim Wiederauftauen sind solche tiefgekiithlten Lebensmittel besonders leicht
verderblich, vgl. das SiilBwerden der Kartoffeln.

Bei der Abkiihlung bis 0° werden die Bakterien und die Fermente und Enzyme
nicht abgetdtet, sondern nur voriibergehend in ihrer Wirkung zum Stillstand ge-
bracht. Bei der Wiedererwirmung setzen diese Lebensvorginge erneut ein. Infolge
hiufiger Temperaturschwankungen kommt es zu Kondensation von Luftfeuchtig-
keit, die sich als feiner Beschlag auf die Pilze legen kann. Diese Kondensation der
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Luftfeuchtigkeit ist fiir die Haltbarkeit der Nahrungsmittel besonders gefihrlich
und kann nur durch eine geeignete Ventilation im Kiihlschrank verhindert wer-
den. Ziegelmayer? ist darum der Ansicht, daf} Lebensmittel, die in Kiihlschrinken
aufbewahrt werden, an der Aulenluft in hohem Grade der Verderbnis ausgesetzt
sind, und dal Gesundheitsstérungen durch den Genuf} von solchen Nahrungs-
und GenuBmitteln oft beobachtet werden.

Wenn Zuchtchampignons aus dem Kiihlschrank genommen werden, sollten sie
also rasch verbraucht werden. Es ist aber sicher ein Nachteil, wenn die Pilze tags-
iiber in den Schaufenstern oder auf dem Ladentisch ausgestellt und nachts wieder
in den Kiihlschrank verbracht werden, besonders, wenn sich dieser Vorgang einige
Tage wiederholt.

In der Eidgenossischen Lebensmittelverordnung sind keine Vorschriften enthal-
ten iiber die Konservierung und den Verkauf der Zuchtchampignons. Die Orts-
experten der Gesundheitskommissionen sollten aber in vermehrtem Mafe ihre
Aufmerksamkeit dem Zustand der zum Verkauf angebotenen Zuchtchampignons
widmen und beschidigte, weich gewordene oder gar iibelriechende Exemplare aus
dem Verkehr ausschlieffen.

Nach den gemachten Beobachtungen kann es sich also bei den erwiihnten Ge-
sundheitsstérungen nach dem GenuB von Zuchtchampignons nicht um eigentliche
Pilzvergiftungen handeln — denn die Zuchtchampignons sind bestimmt nicht gif-
tig —, sondern um Krankheiten durch verdorbene Lebensmittel.

In diesem Zusammenhang sei auch noch das Problem der GenieBbarkeit der ge-
frorenen Speisepilze beriihrt, das von E. J.Imbach dieses Jahr in Nr.5 dieser Zeit-
schrift angeschnitten worden ist. Die Ansichten dariiber, ob ein einmal gefrorener
und wieder aufgetauter Pilz ohne Schaden genieBbar sei, sind offenbar noch sehr
geteilt. Mir und auch meinem Vorginger Dr.Thellung sind keine Vergiftungen
durch gefrorene Speisepilze bekannt geworden. In der Regel handelt es sich um
Pilze, die zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember wachsen, also zu einer
Zeit, in der noch nicht eigentliche Wintertemperaturen vorzukommen pflegen.
Nach meinen obigen Ausfithrungen werden Zellstrukturen und Protoplasma nur
durch Tiefkiithlung wesentlich verindert, so dal nach dem Wiederauftauen die
Pilze rasch verderben. Eine Eiweillverinderung aber im Sinne von Giftstoffbil-
dung ist durch den Gefrierprozef} nicht erwiesen und auch nicht wahrscheinlich.
Kommt es im Anschlufl an Gefrieren und Auftauen zu Eiweil3zerfall, so ist dies
gleichbedeutend mit Fiulnis. Solche Pilze werden also einen unangenehmen Ge-
ruch verbreiten und sind somit ohne weiteres als ungeniefbar zu erkennen. Wenn
gefrorene Pilze nach dem Wiederauftauen einige Zeit liegenbleiben, werden sie
welk und unansehnlich und sind dann fiir die Kiiche nicht mehr zu verwenden.
Solange sie aber ein festes Fleisch zeigen und nicht iibel riechen, kénnen sie m.E.
unbedenklich genossen werden. Dr. A.E. Alder

Literatur:

1. Albert Pilat, The bohemians species of the genus Agaricus. Prag 1951.
2. W.Ziegelmayer, Unsere Lebensmittel, Dresden 1933.

19



	Vergiftungen durch Zuchtchampignons : mit einem Anhang über die Geniessbarkeit gefrorener Pilze

